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Disclaimer

Folgendes Dokument benötigen 
Sie nur im Rahmen des 

Autorisierungsprozesses als INQA-
Coach. Die Weitergabe an Dritte ist 
nicht gestattet. Lesen Sie sich die 
Informationen aufmerksam durch.

Sie haben noch ungeklärte Fragen?
Schreiben sie uns eine E-Mail an zic@inqa.de oder kontaktieren Sie uns 
über die Hotline unter +49 351 8322323 von Montag bis Freitag, 
08:00 – 16:00 Uhr.
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1. Allgemeine Hinweise

Autorisierungsprozess

Registrierung auf www.inqa.de

Kompetenzprofil (Autorisierung Teil I)
• Ausfüllen des Online-Formulars und Upload entsprechender 

Nachweise
• Überprüfung der eingereichten Unterlagen durch das Zentrum INQA-

Coaching (ZIC)
• Bei unvollständigem Kompetenzprofil: Nachforderung
• Bei vollständigem Kompetenzprofil: Freischaltung für das Lernportal

Lernportal (Autorisierung Teil II) → vor. Im Mai 2023

• Flexible Teilnahme an Online-Lernmodulen zu den Rahmen- und 
Förderbedingungen 
von INQA-Coaching (Umfang ca. 4 Stunden)

• Absolvierung einer Online-Prüfung zum INQA-Coach

Autorisierung
• Bei bestandenem Test: Autorisierung und Veröffentlichung im INQA-

Coaching-Pool auf der Internetseite www.inqa.de
• Benachrichtigung sowie Bereitstellung weiterer Unterlagen 

(Autorisierungsurkunde, Handbuch INQA-Coaching u.a.)

Re-Autorisierung
Die Bedingungen für die Re-Autorisierung für INQA-Coaches werden zum 
gegebenen Zeitpunkt auf www.inqa.de veröffentlicht. Zum Erhalt der 
Autorisierung muss mindestens:

• einmal jährlich an einem Angebot zum Erfahrungsaustausch der INQA-
Coaches 
(regionaler Workshop und/ oder ein bundesweites Online-
Netzwerktreffen)

• sowie an mindestens einer weiteren Veranstaltung im Rahmen des 
Programms INQA-Coaching oder der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
teilgenommen werden.

• Darüber hinaus ist mindestens ein Beratungsfall pro Jahr im INQA-
Coaching nachzuweisen.
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1. Allgemeine Hinweise

Gut zu wissen…!

• Aufgrund der hohen Resonanz zu INQA-Coaching ist es nicht möglich 
Unterlagen vor dem Absenden für den Autorisierungsprozess individuell auf 
inhaltliche Übereinstimmung prüfen zu lassen

• Eingabefelder, die mit einem Stern (*) markiert sind, sind verpflichtend 
auszufüllen.

• Senden Sie den Autorisierungsantrag erst ab, wenn alle geforderten Angaben 
und Nachweise vollständig sind; verwenden Sie zur Unterstützung die 
Checkliste am Ende dieses Tutorials. Eine systemseitige Prüfung auf 
Vollständigkeit gibt es nicht!

• Sie können Ihre Angaben jederzeit speichern und später mit der Bearbeitung 
fortfahren.

• Generelles Ziel der Nachweise ist es, der prüfenden Person glaubhaft und 
nachvollziehbar darzustellen, dass das entsprechende Kriterium erfüllt ist. 
Fügen Sie entsprechende Zeugnisse, Zertifikate, Curricula und andere 
erklärende Dokumente bei. Dementsprechende muss das jegliches Dokument 
detailliert genug sein als Nachweis zu dienen und prüfbar in der Absolvierung 
sein.

• Wenn ein Nachweis als Referenz erbracht werden soll, ist dies immer zwingend 
gesondert über das Modul „Referenzen“ und das Ausfüllen der zugehörigen 
Eingabemaske zu erledigen.

Die formalen Kriterien zur Autorisierung als INQA-Coach sind verbindlich. 
Sie sollten daher alle Kriterien erfüllen, bevor Sie Ihre Autorisierung 

veranlassen.
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1. Allgemeine Hinweise

Hochladen von Dateien

• Gestalten Sie die PDF-Dokumente übersichtlich und markieren Sie zum Nachweis 

der Anforderung wichtige Stellen

• Speichern sie Ihre Dokumente unter einem klaren Namen ab, z. B. 

„Nachweis_Berufserfahrung“ oder „Nachweis_Fachkompetenz“

• Sie können nur eine Datei mit einer Maximalgröße von 1 MB hochladen (Format: 

PDF)

• Fügen Sie jeweils alle Zertifikate, Arbeitszeugnisse oder Ausbildungsnachweise, 

die Sie zu einem Kompetenznachweis angeben wollen, in einem Dokument 

entsprechend der möglichen Eingabefelder zusammen

• Sollten Sie eine hochgeladene Datei ersetzen wollen, müssen Sie zunächst über 

das „x“ die alte Datei entfernen

Datei zu groß?

Überprüfen Sie Ihre Nachweise in PDF-Format vor dem Hochladen auf die richtige 

Dateigröße, bei großen Dateien reicht gegebenenfalls nicht ausschließlich das 

einfache komprimierte Abspeichern.

→ Tipps zum Komprimieren von PDF-Dateien finden Sie auf der nächsten Seite
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2. Tipps und Tricks

Komprimieren einer PDF

2. Komprimieren von PDF-Dateien mit Adobe Acrobat Pro

1. Komprimiert aus Word speichern

Genaue Informationen zum Komprimieren 

mit Adobe Acrobat Pro finden Sie im 

Adobe-Hilfebereich

3. Komprimieren mit Adobe Acrobat Online

Mit dem Adobe Acrobat Onlinetool können Sie Ihre fertigen PDF-Dateien 
kostenlos komprimieren.
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3. Anforderungen und Nachweise

Modulübersicht

Nach den Vorbemerkungen möchten wir Sie nun direkt 

auf dem Weg der Autorisierungsplattform begleiten. Hier 

sehen Sie die allgemeine Gliederung, wobei jeder 

Gliederungspunkt als "Modul" bezeichnet wird. Wir 

werden jedes Modul und die darin enthaltenen Angaben 

mit Ihnen durchgehen. 
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Wir beginnen das Ausfüllen des Online-Formulars mit der Angabe zu Ihrem 
Berufsstatus. Diese Angabe hat keinerlei Auswirkungen auf das Dokument oder den 
Autorisierungsprozess und dient als Hintergrundinformation für jeden einzelnen 
Coach.
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3. Anforderungen und Nachweise

Kontaktdaten

Als nächstes werden Ihre Kontaktdaten angezeigt, welche die Website den Angaben 
aus Ihrem Profil entnimmt. Sollten Sie Fehler bemerken oder Änderungswünsche 

haben, müssen Sie diese direkt in ihrem Profil verbessern oder umsetzen. An dieser 
Stelle können keine Informationen angepasst werden.
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3. Anforderungen und Nachweise

Regionale Zuordnung
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Nach der Prüfung Ihrer Kontaktdaten geben Sie Ihre regionale Zuordnung an. Die hier 
ausgewählten Einsatzgebiete werden nach der Freigabe als INQA-Coach in Ihrem 
Profil sichtbar sein. 

Diese Angaben sind nicht verbindlich, sondern dienen der Orientierung. 
Sie können dennoch im ganzen Bundesgebiet aktiv werden.

Hinweis:
Sollten Sie nur in einem Bundesland schwerpunktmäßig tätig sein (wollen), dann 
wählen Sie zweimal dasselbe Einsatzgebiet aus.
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3. Anforderungen und Nachweise

Kompetenzprofil
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1. Akademischer Abschluss oder Berufsausbildung
Das Kompetenzprofil ist nach den fünf Anforderungen gegliedert, die Sie bereits 
von der inqa.de Website und der Veranstaltung vom 15.03. kennen. Wir beginnen 
mit dem akademischen Abschluss oder der Berufsausbildung. Hier laden Sie unter den 
entsprechenden Eingabefeldern Ihre Nachweise hoch. 

Beachten Sie dabei insbesondere die maximale Größe der PDF-Dateien von 1 MB.

Sollten Sie Ihre gesamte oder einen Teil Ihrer fünfjährigen Berufserfahrung als Referenz 
nachweisen wollen, nutzen Sie dafür das letzte Modul "Referenzen„ und ordnen Sie die 

Referenz entsprechend zu.

Hinweise:
• Bei Selbstständigkeit können Sie die Berufserfahrung über nachvollziehbare Angaben in 

Form von Referenzen, die den geforderten Zeitraum abdecken, oder die Dauer 
der Selbstständigkeit (z. B. über Handelsregisterauszug) nachweisen

• Bei der abgeschlossenen Berufsausbildung gibt es keine Einschränkungen bezüglich des 
Alters der Berufsausbildung oder des Berufsbildes

oder
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3. Anforderungen und Nachweise

Kompetenzprofil
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2. Einschlägige Berufserfahrung als Berater*in
Der nächste Punkt auf der Agenda ist Ihr Nachweis der einschlägigen Berufserfahrung als 
Berater*in. Beginnen Sie an dieser Stelle mit allgemeinen Informationen zu Ihrer 
Beratertätigkeit und laden anschließend unter den entsprechenden Eingabefeldern Ihre 
Nachweise hoch.

Beachten Sie dabei insbesondere die maximale Größe der PDF-Dateien von 1 MB.

Hinweise:
• Bei Selbstständigkeit können Sie die Berufserfahrung über nachvollziehbare Angaben in 

Form von Referenzen, die den geforderten Zeitraum abdecken, oder die Dauer 
der Selbstständigkeit (z. B. über Handelsregisterauszug) nachweisen

• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Berater*in sind bei Absendung der 
Autorisierungsanfrage zwingend erforderlich

Geben Sie hier Ihre 
gesamte Berufserfahrung 
als Berater*in an und 
wählen Sie maximal fünf 
Branchen, in denen Sie 
überwiegend tätig 
sind/waren.

Sollten Sie Ihre gesamte oder einen Teil Ihrer dreijährigen Berufserfahrung als Berater*in als 
Referenz nachweisen wollen, nutzen Sie dafür das letzte Modul "Referenzen„ und ordnen Sie 

die Referenz entsprechend zu.

Ein Nachweis nur über den 
Lebenslauf reicht nicht 
aus. Dieser dient lediglich 
der Übersicht.
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3. Anforderungen und Nachweise

Kompetenzprofil
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3. Fachkompetenzen
Der dritte Bearbeitungsschritt ist Ihr Nachweis ihrer Fachkompetenzen. Dafür wählen Sie 
zunächst mindestens zwei der sechs betrieblichen Gestaltungsfelder des Programmes. 
Detailliertere Beschreibungen zu den Gestaltungsfelder finden Sie hier. Laden Sie 
anschließend unter den entsprechenden Eingabefeldern Ihre Nachweise hoch. 

Beachten Sie dabei insbesondere die maximale Größe der PDF-Dateien von 1 MB.

Sollten Sie Ihre gesamte oder einen Teil Ihrer Fachkompetenz als Referenz nachweisen wollen, 
nutzen Sie dafür das letzte Modul "Referenzen„ und ordnen Sie die Referenz entsprechend zu.

Es werden 
Kompetenznachweise aus 
mind. 2 der 6 Gestaltungs-
felder benötigt. Der Nachweis 
der Beratungskompetenz 
des Gestaltungsfeldes, in 
dem der Coach autorisiert 
werden will, muss detailliert 
genug beschrieben sein.  
Ein Nachweis kann auch 2 
Gestaltungsfelder abdecken.

Sie können später nur in 
den Gestaltungsfeldern als 
INQA-Coach beraten, für 
die Sie die Voraus-
setzungen erfüllen. 
Ihre Gestaltungsfelder 
werden später in Ihrem 
Profil sichtbar sein.

und/oder

https://www.inqa.de/SharedDocs/downloads/inqa-coaching.pdf?__blob=publicationFile
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3. Anforderungen und Nachweise

Kompetenzprofil
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4. Prozesskompetenz (1/2)
Bei dieser Anforderung wird neben der praktischen Erfahrung der Nachweis von 
theoretischen Kompetenzen gefordert. Sie können diese entweder über ein Zertifikat einer 
Zusatzausbildung oder über kumulative Weiterbildungsmodule belegen. Ersteres kann auch 
die Modulbeschreibung aus einem Studium beinhalten. Laden Sie unter den 
entsprechenden Eingabefeldern Ihre Nachweise hoch.

Beachten Sie dabei insbesondere die maximale Größe der PDF-Dateien von 1 MB.

Wenn Sie als Nachweis 
die kumulativen 
Weiterbildungsmodule 
wählen, müssen diese 
einzeln nach ihrer 
Kategorie aufgeführt 
werden. Neben den 
bereits vorgegeben 
Weiterbildungsmodulen 
können Sie zusätzlich 
zwei Eigene anlegen. 
Beachten Sie dabei, dass 
sich diese eigens 
angelegten Kategorien 
auf prozessorientierte 
Zusatzqualifikationen 
beziehen müssen.

Laden Sie an dieser 
Stelle alle Nachweise 
zu Ihrer theoretischen 
Prozesskompetenz 
(120 h) hoch, auch zu 
den unten angegeben 
kumulativen 
Weiterbildungsmodulen

und/oder
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3. Anforderungen und Nachweise

Kompetenzprofil
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4. Prozesskompetenz (2/2)
Des Weiteren müssen Sie nun Ihre praktischen Erfahrungen in Prozesskompetenz 
nachweisen. Laden Sie dazu unter den entsprechenden Eingabefeldern Ihre Nachweise hoch.

Beachten Sie dabei insbesondere die maximale Größe der PDF-Dateien von 1 MB.

Sollten Sie Ihre gesamte oder einen Teil Ihrer Prozesskompetenz als Referenz nachweisen 
wollen, nutzen Sie dafür das letzte Modul "Referenzen„ und ordnen Sie die Referenz 

entsprechend zu.

Hinweis:
Um ihre Prozesskompetenz nachzuweisen, benötigen Sie eine abgeschlossene 
entsprechende Zusatzausbildung oder Referenz. Sollte dies nicht der Fall sein, wird 
empfohlen zu warten, bis alle Nachweise vorliegen und dann die vollständige Bewerbung 
abzuschicken. Liegt kein endgültiges Zertifikat vor, kann der Nachweis nicht anerkannt werden. 
Alle Autorisierungs-anträge, die bis zum 2. Juni 2023 eingereicht werden, sind chancengleich.

und/oder
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3. Anforderungen und Nachweise

Kompetenzprofil
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5. Agile Methode
Der nächste Punkt umfasst den Nachweis über Ihre Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich 
der agilen Methoden. Laden Sie unter den entsprechenden Eingabefeldern Ihre 
Nachweise hoch.

Beachten Sie dabei insbesondere die maximale Größe der PDF-Dateien von 1 MB.

Sollten Sie Ihre gesamte oder einen Teil Ihrer Prozesskompetenz als Referenz nachweisen 
wollen, nutzen Sie dafür das letzte Modul "Referenzen„ und ordnen Sie die Referenz 

entsprechend zu.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Praxiserfahrung in agilen Methoden auch eine bereits 
bestehende Referenz sein kann. Kennzeichnen Sie dies durch eine entsprechende 
Mehrfachauswahl im Bereich "Zuordnung". Achten Sie aber darauf, dass für einen Prüfenden 
der Sachbezug innerhalb der Kerninhalte oder Ergebnisse direkt ersichtlich ist.

Es reicht der Nachweis 
von mindestens einer 
agilen Methode 
sowohl für den 
theoretischen, als auch 
für den praktischen 
Teil der Kompetenz. 

Sie haben noch offene Fragen zu den agilen Methoden?
Alle bisher gestellten Fragen zum Nachweis der agilen Methoden, unter anderem einige 
Beispiele, finden Sie hier.

und/oder

https://www.inqa.de/DE/handeln/inqa-coaching/so-wird-man-inqa-coach.html
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3. Anforderungen und Nachweise

Referenzen
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Im Modul "Referenzen" geht es um Ihre Praxisreferenzen. Diese müssen eigene durchgeführte 
Beratungsprojekte umfassen und können zum Nachweis mehrerer Anforderungen dienen. Eine 
Referenz kann mehreren Kompetenzen zugeordnet werden. 

Beachten Sie dabei, dass Sie alle Informationen in der dafür vorgesehenen 
Eingabemaske zu finden sind. Es gibt keine Möglichkeit Projektbericht o. ä. 
hochzuladen!

Hinweis:
• Bitte beachten Sie insbesondere eine Referenz über den praktischen Nachweis ihrer 

Kompetenz im Bereich der agilen Methoden hinzuzufügen.
• Sie können höchstens eine Referenz als „interner Berater“ bei einem ehemaligen oder 

aktuellen Arbeitgeber einreichen.

Der Nachweis von 
mindestens 3 
Referenzen, die nicht 
älter als 5 Jahre sind, 
ist zwingend 
erforderlich.

Bei einer Referenz über 
mehrere Jahre geben Sie 
bitte das Jahr an, indem 
die Referenz startete.
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Persönliche Erklärung
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Im vorletzten Schritt geht es um Ihre persönliche Erklärung. Bitte lesen Sie die Informationen 
dazu sorgfältig durch und bestätigen Sie abschließend die persönliche Erklärung durch Ihre 
Zustimmung über das entsprechende Bestätigungsfeld Kontrollkästchen am Anfang des 
Textes.
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Speichern oder Absenden
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Sie können Ihren Autorisierungsauftrag entweder noch einmal speichern und gegebenenfalls 
überarbeiten oder überprüfen und abschicken

Im Anschluss erhalten Sie eine E-Mail-Bestätigung, dass Ihr Autorisierungsantrag erfolgreich 
eingegangen ist.
Überprüfen Sie, ob Sie diese E-Mail erhalten haben!

Im Folgenden kommt das Zentrum INQA-Coaching (ZIC) ins Spiel. Das ZIC prüft die 
eingegangenen Autorisierungsanträge chronologisch nach Eingang im System. Die von Ihnen 
gemachten Angaben und Nachweise werden inhaltlich und fachlich mit den jeweiligen 
Kriterien abgeglichen. Sobald Ihr Autorisierungsantrag geprüft wurde, erhalten Sie weitere 
Informationen per E-Mail. Sie können im Login-Bereich zusätzlich jederzeit den Status 
Ihres Antrages einsehen.

Wenn alle gemachten Informationen und Nachweise den Autorisierungsanforderungen 
entsprechen, haben Sie den ersten Autorisierungsteil geschafft.
Sollte dies nicht der Fall sein, werden Sie mit einer E-Mail informiert und um Nachreichung 
der fehlenden Informationen gebeten. Bei einer Nachforderung wird der 
Autorisierungsantrag nach Einreichung der zunächst fehlenden Nachweise/Informationen 
chronologisch an den Platz des erneuten Abschickens des Autorisierungsantrages 
einsortiert. 

Wenn Sie die Autorisierung Teil I geschafft haben, können Sie nach Freigabe des Lernportals 
mit den Lerninhalten und damit der Autorisierung Teil II (ab Mai 2023) starten. Zum 
Abschluss des 4-Stündigen Lernmoduls gibt es eine Prüfung. Ist diese bestanden, sind Sie 
zugelassener INQA-Coach und erhalten eine Benachrichtigung mit allen notwendigen 
Informationen und Unterlagen (Autorisierungsurkunde, Handbuch INQA-Coaching u. a.).

Autorisierte INQA-Coaches (Teil I und Teil II) können direkt ihre Tätigkeit in den 
Unternehmen aufnehmen.



Die Europäische Union fördert zusammen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales über 

den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) Programme und Projekte in Deutschland. 19

Anforderungen Nachweismöglichkeit

1.

Akademischer Abschluss Zeugnis (Fach-)Hochschulabschluss oder

Berufsausbildung Zeugnis Abschluss Berufsausbildung und

Berufserfahrung (5 Jahre)
Arbeitszeugnis(se) und/oder

Referenz(en)

2.
Einschlägige Berufserfahrung (3 

Jahre)

Arbeitszeugnis(se) und/oder

Lebenslauf

3.

Fachkompetenzen in jedem 

gewählten

Gestaltungsfeld

(mindestens 2)

Zeugnis (Fach-)Hochschulabschluss und/oder

Zeugnis Abschluss Berufsausbildung und/oder

Zusatzqualifikationen und/oder

Referenz(en)

4.

Theoretische Prozesskompetenzen 

(120 h)

Zertifikat Zusatzausbildung oder

Kumulative Weiterbildungsmodule

Praxiserfahrungen in 

Prozesskompetenzen (60 h)

Arbeitszeugnis(se) und/oder

Referenz(en) und/oder

Lebenslauf

5.

Theoretische Kompetenz im 

Bereich agiler Methoden 
(6 h)

Zeugnis (Fach-)Hochschulabschluss und/oder

Zeugnis Abschluss Berufsausbildung und/oder

Zertifikat Zusatzausbildung/Weiterbildung

ReferenzenPraktische Erfahrung im Bereich 

agiler Methoden

6. Referenzen

Referenz 1 und

Referenz 2 und

Referenz 3 und

Referenz 4 (optional)

Referenz 5 (optional)

4. Checkliste

Überblick Autorisierung Teil I
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Wir wünschen Ihnen einen 
erfolgreichen 

Autorisierungsprozess und freuen 
uns, Sie bald als INQA-Coach 

begrüßen zu dürfen!

Sie haben noch ungeklärte Fragen?
Schreiben sie uns eine E-Mail an zic@inqa.de oder kontaktieren Sie uns 
über die Hotline unter +49 351 8322323 von Montag bis Freitag, 
08:00 – 16:00 Uhr.
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